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Medienmitteilung Stadtrat Willisau vom 7. September 2021 
 
Kilbi 2021 in Willisau und Gettnau abgesagt 
 
Der Stadtrat hat beschlossen, auf die Durchführung der diesjährigen Kilbi vom  
24. bis 26. September 2021 im Ortsteil Gettnau und vom 16. bis 18. Oktober 
2021 in Willisau zu verzichten. Durch die Covid-19-Entwicklung und die 
strengen Schutzmassnahmen kann die Kilbi weder in Willisau noch in Gettnau 
in der gewohnten Form durchgeführt werden.  
 
Es fand ein enger Austausch mit der Dienststelle Gesundheit und Sport des 
Kantons Luzern sowie mit dem Bundesamt für Gesundheit BAG statt. Eine 
Grossveranstaltung wie die Kilbi Willisau bedarf zudem einer kantonalen 
Bewilligung, welche aufgrund der vorgeschlagenen Massnahmen nicht 
ausgestellt wurde durch den Kanton Luzern. Beide Kilbi Areale hätten 
abgegrenzt werden müssen, damit sämtliche Zu- resp. Abgänge überwacht 
werden können. Diese Auflage ist für beide Kilbi Areale kaum umsetzbar und 
dies hätte einen unverhältnismässigen Aufwand zur Folge gehabt.  
 
Der Stadtrat Willisau bedauert die erneute Absage der beliebten Anlässe sehr 
und dankt allen Betroffenen für das Verständnis. Die Gesundheit und Sicherheit 
der Bevölkerung geht allem vor. 
 
Der Monatsmarkt am Montag, 18. Oktober 2021 wird durchgeführt. Hier besteht 
ein entsprechendes Schutzkonzept. 
 
Urnenabstimmung anstelle Gemeindeversammlung 
 
Der Stadtrat hat aufgrund der aktuellen unsicheren Lage der Pandemie 
beschlossen, das Budget der Stadt Willisau für das Jahr 2022 sowie die 
weiteren Geschäfte den Stimmberechtigten anstelle an der 
Gemeindeversammlung an der Urne vom Sonntag, 28. November 2021, zur 
Genehmigung vorzulegen. 
 
Über folgende Geschäfte können die Stimmberechtigten am 28. November 
2021 abstimmen: 
 
- Budget 2022 der Stadt Willisau 
- Revision Bebauungsplan Wydenmühle mit Sonderbauvorschrift sowie 
  Änderung Art. 22 im Bau- und Zonenreglement 
 
Die Urnenabstimmung findet zusammen mit den nächsten eidg. und kant. 
Abstimmungen am Sonntag, 28. November 2021, statt. Alle Stimmberechtigten 
erhalten spätestens drei Wochen vor dem Abstimmungssonntag die 
Abstimmungsunterlagen sowie die Botschaften zu allen Geschäften. 
 
  



Abstimmungssonntag, 26. September 2021 
 
Am Sonntag, 26. September 2021, finden eidgenössische und kantonale 
Abstimmungen statt. 
 

Eidgenössische Vorlagen: 
- Volksinitiative vom 2. April 2019 "Löhne entlasten, Kapital gerecht  
 besteuern" 
- Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) 
 
Kantonale Vorlagen: 
- Dekret über den Ausbau der K 4 durch das Ränggloch in Kriens und  
 Littau  (Luzern) 
 
 

Urnenbüro 
Das Urnenbüro befindet sich im Erdgeschoss des Dienstleistungs- und 
Verwaltungszentrums, Zehntenplatz 1, Willisau. 
 
Urnenöffnungszeiten 
Sonntag, 26. September 2021 10.30 Uhr - 11.00 Uhr 
 
Die Stimmabgabe kann auch auf der Stadtkanzlei beim Stimmregisterführer 
während der ordentlichen Bürozeit erfolgen. 
 
Briefliche Stimmabgabe 
Das Stimmmaterial wurde allen Stimmberechtigten zugestellt. 
Die Stimmberechtigten können ihr Stimmrecht brieflich ausüben. Wer brieflich 
stimmen will, legt alle Stimmzettel in das amtliche grüne Stimmkuvert und 
verschliesst es. Das amtliche Stimmkuvert ist mit dem unterzeichneten 
Stimmrechtsausweis in das Rücksendecouvert zu legen. Das Rücksende-
couvert kann dem Büro des Stimmregisterführers (Stadtkanzlei Willisau) 
überbracht oder per Post an die Stadtkanzlei gesandt werden. 
 
Die Stimmberechtigten können das Rücksendecouvert mit den Abstimmungs-
unterlagen und dem unterzeichneten Stimmrechtsausweis auch in die 
Briefkästen der Stadt vor dem Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum in 
Willisau oder beim Volg in Gettnau einwerfen. Die letzte Leerung beider 
Briefkästen erfolgt am Abstimmungssonntag um 11.00 Uhr. 
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